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Der Kauf oder Verkauf von selbst
genutzten Immobilien ist für die
meisten Personen eine einmalige
Angelegenheit. Neben rationalen

Kritiereien beeinflusst auch die emo-
tionale Verbundenheit mit einer Lie-
genschaft die Kaufverhandlungen.  Die
aktuell tiefen Zinsen und kurzfristige
Betrachtungen sind also beileibe nicht
die alleinigen Entscheidungskriterien
des Käufers. 

Bei den dem Bundesgesetz über das
bäuerliche Bodenrecht (BGBB) unter-
stehenden landwirtschaftlichen Gewer-
ben und Grundstücken sind die Zins-
sätze eher zweitrangig, da wegen der
Belastungsgrenze (Obergrenze Hypo-
theken) die Finanzierung mit bedeu-
tend mehr Eigenkapital zu erfolgen hat.

Wegen des knappen Angebots
von landwirtschaftlichen Grund-
stücken und Gewerben in guten
Lagen besteht trotz sinkenden
Produktepreisen weiterhin ei-
ne rege Nachfrage.
Den eigenen Wünschen wi-
dersprechen oft die Markt-
gegebenhei-

ten. Zum einen sind es die Finanzier-
und Tragbarkeit und zum anderen das
nicht beliebig vermehrbare Angebot.
Bei Wohnungen und Häusern in mittle-
ren und wenig nachgefragten Lagen be-
steht ein ausreichendes Angebot. Spe-
zielle Objekte, wie landwirtschaftliche
Gewerbe oder aber auch Nebener-
werbsbetriebe gelangen selten in den
freihändigen Verkauf. Dementspre-
chend steht bei diesen Liegenschaften
im Verhältnis zum bescheidenen Ange-
bot ein grösserer Interessentenkreis ge-
genüber.

Wunsch und Realität Trägt ein
Käufer den Gedanken, ein Eigenheim
oder eine landwirtschaftliche Liegen-
schaft zu erwerben, sollte er sich vor der
Suche nach geeigneten Immobilien zu-
erst Gedanken machen, in welchem Be-
reich ein Objekt finanzier- und tragbar
sein kann und welche Zwecke und Kri-
terien die Liegenschaft erfüllen soll.

Suchen und finden Landwirt-
schaftliche Liegenschaften und Grund-
stücke werden auch im Internetzeital-

ter in den agraischen Fachpresse
oder speziellen Zeitschriften publi-

ziert. Bei den übrigen Liegen-
schaften erfolgt die Ausschrei-

bung hauptsächlich über
Plattformen im Internet. Da
nicht alle freihändig zu ver-
kaufenden Liegenschaften
ausgeschrieben werden,
kann auch die Mund-zu-
Mund-Propaganda oder
die Aufnahme in einer In-
teressentenkartei, zum
Beispiel jener der Abtei-
lung Treuhand und Schät-

zungen des Bauernverbands, zum Erfolg
führen.

Hat der Interessent eine oder mehre-
re auf den ersten Blick passenden Lie-
genschaften entdeckt, ist die Auswahl
einzugrenzen. Mit Konsultation von
Verkaufsdokumentationen und Nach-
frage beim Verkäufer sind die nichtpas-
senden Objekte auszuschliessen. So
können unnütze Besichtigungen ver-
mieden werden. Der Verkäufer ist eben-
so dafür dankbar. 

Der Käufer kann bei der Besichtigung
der Liegenschaft vertiefte Einblicke ge-
winnen. Daneben ist die Einsicht und
Prüfung von Dokumenten unabdingbar.
Standardunterlagen sind aktuelle
Grundbuchauszüge, Situationspläne und
Gebäudeversicherungspolicen sowie
Angaben zur Belastungsgrenze bei den
BGBB-unterstellten Gebäuden. 

Bei Wohnungen im Stockwerkeigen-
tum ist die Nutzungs- und Verwal-
tungsordnung von Bedeutung. Im Wei-
teren empfiehlt sich auch ein Einblick in
den Zonenplan und das Baureglement.
Bei Liegenschaften ausserhalb der Bau-
zone ist zu prüfen, ob überlagernde 
Zonen bestehen, zum Beispiel Land-
schaftsschutzzone, Gewässerschutzzo-
ne, Altlastenkataster. 

Kauf ohne Gewährleistung Bei
Gebäuden, die älter als fünf Jahren sind,
wird in der Regel vertraglich keine Ge-
währleistung abgegeben. Deshalb lohnt
es sich, im Zweifelsfalle eine Fachperson
beizuziehen, um die kommenden Reno-
vationsarbeiten und Risiken abzuschät-
zen. Ebenso wichtig ist zu wissen, ob die
geplanten Nutzungen und Umbauten
rechtlich bewilligungsfähig sind (RPG).
Ist ein Kauf einer Liegenschaft ausser-

Der Kaufpreis soll vor
Vertragsunterzeich-
nung durch ein
unwiderrufliches
Zahlungsversprechen
einer Schweizer Bank
sichergestellt sein.

DER KAUF UND DER VERKAUF von selbst genutzten Immobilien ist eines der 
bedeutendsten Geschäfte im Leben. Es braucht ein solides Finanzpolster, aber auch
gute Sachkenntnisse. Die zurzeit tiefen Zinsen halten trotz Wirtschaftsabschwung den
Liegenschaftsmarkt, auch in der Landwirtschaft, in Schwung. 
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halb der Bauzone beabsichtigt, ist dies
zwingend zu prüfen. 

Vorbereitung lohnt sich Ent-
schliesst sich der Eigentümer für einen
Verkauf, sind Vorbereitungen notwen-
dig. Es stellen sich Fragen nach dem Ver-
kaufspreis, nach Vorkaufsrechten, nach
dem Gewinnanspruchsrecht und zu fa-
miliären und steuerlichen Auswirkun-
gen. Zu prüfen ist die Rückzahlung von
Subventionen und Investitionskrediten
und auch die Einflüsse von weiteren
Verträgen (Pacht, Genossenschaft, Ab-
nahmeverträge). Erst wenn die Konse-
quenzen und Möglichkeiten abschätz-
bar und akzeptierbar sind, sollte mit
dem eigentlichen Verkauf begonnen
werden. 

Oft besteht eine stark emotionale Bin-
dung der Eigentümer zur Liegenschaft,
welche ein Verkaufshindernis darstellt.
Eine neutrale Person kann den Sachver-
halt objektiver beurteilen. Wird ent-
schieden, einen Immobilienvermarkter
zu beauftragen, ist der Verkauf detailliert
in einem Vermittlungsauftrag festzuhal-
ten. Oft werden Pauschaltarife verein-
bart. Es gibt aber auch Unternehmen,
die nach Stundenaufwand abrechnen. 

Bei landwirtschaftlichen Grundstü-
cken und Gewerben dauert es von Ver-
kaufsbeginn bis Kaufvertragsunterzeich-
nung und Grundbucheintrag häufig
mindestens ein halbes Jahr. Sind bei-
spielsweise weitergehende Abklärun-
gen wie raumplanerische Abklärungen
notwendig, nimmt dies schnell mehr
Zeit in Anspruch. Deshalb werden

 solche Verträge oftmals über einen Zeit-
raum von einem Jahr und anschliessen-
der jederzeitiger Kündigungsmöglich-
keit ausgestattet.

Vertragsunterzeichnung Auch
mehrere Interessenten bringen nichts,
wenn schlussendlich keiner die Ver-
tragsbedingungen erfüllen kann.
Eine gesunde Vorsicht ist bei der
Auswahl der Interessenten an-
gebracht. Besichtigen wollen
viele, aber schlussendlich
kaufen und bezahlen weit
weniger. Sowohl Käufer
und Verkäufer können vor
Vertragsunterzeichnung
vom beabsichtigten Kauf
zurücktreten. Ein Grundsatz
des Verkäufers ist, dass der
Kaufpreis vor Vertragsunter-
zeichnung durch ein unwider-
rufliches Zahlungsversprechen einer
Schweizer Bank sichergestellt ist. Dies-
bezüglich sind keine Kompromisse ein-
zugehen. Liegt dieses Zahlungsverspre-
chen bei der Vertragsunterzeichnung
nicht vor, gibt es nur eines: Nämlich un-
verrichteter Dinge wieder nach Hause
gehen.

Nicht nur beim Verkauf, sondern
auch beim Kauf ist es angesichts der
Verkaufs- und Investitionssummen
und der Komplexität empfehlenswert,
professionelle Unterstützung zu bean-
spruchen. Diese kann auch nur Teilbe-
reiche des Verkaufs betreffen, zum
Beispiel die Kontrolle des Kaufvertrags
durch eine Fachperson. �
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Der Zustand des Gebäudes,
die Lage, Nutzung und
baulichen Möglichkeiten
bestimmen den Preis. 


